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Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung) 12.09.2023 N 

Stadtvertretung Lübtheen (Entscheidung) 26.09.2023 Ö 

 
Beschlussvorschlag: 
 
 Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehl der Stadtvertretung Lübtheen dem Förderprjekt 
"Teilausbau Gerader Weg in Volzrade" zuzustimmen und die finanziellen Mittel für das Bauvorhaben 
sowie für den Eigenanteil der Stadt Lübtheen in Höhe von 72.059,33 € in den Haushalt des 
Haushaltsjahres 2024 aufzunehmen.  

  

Sachverhalt: 
 
Mit Datum vom 17.08.2023 wurde beim Landkreis Ludwigslust-Parchim ein Förderantrag für den Teilausbau des 
Geraden Weges in Volzrade nach der ILER-Richtlinie gestellt. 

  

Der Gerade Weg in Volzrade ist ein Asphalt-Verbindungsweg vom OT Volzrade bis zum OT Briest. Der Weg befindet 
sich zum Teil noch in der bebauten Ortslage und erschließt Wohngrundstücke sowie einen Landwirtschaftsbetrieb. Der 
Teil der freien Strecke erschließt landwirtschaftliche Nutzflächen. Es ist geplant, den Weg nicht auf der gesamten Länge 
bis Briest auszubauen, sondern nur ca. 500 m, um die Belastung durch den landwirtschaftlichen Verkehr abzumildern. 

Der Weg ist zur Zeit nur ca. 3,00 m breit und in einem sehr schlechten Zustand. Aufgrund der geringen Breite, wird der 
Grünstreifen vor den Wohngrundstücken durch die großen landwirtschaftlichen Fahrzeuge und Geräte mitgenutzt, was 
insbesondere bei schlechtem Wetter ein untragbarer Zustand ist. Es ist daher vorgesehen ein ca. 500 m langes 
Teilstück in Asphaltbauweise auszubauen und auf 4,50 m zu verbreitern.  

  

Für das Bauvorhaben wurde bereits im Kalenderjahr 2021 ein Förderantrag gestellt, der jedoch auch nach Aufnahme 
auf die Warteliste für das Projektjahr 2022, abgelehnt wurde. Nach Aktualisierung der Bau- und Planungskosten wurde 
nunmehr ein erneueter Förderantrag gestellt.  

  

Die Gesamtkosten für das Bauvorhaben betragen 205.883,79 € und sollen wie folgt finanziert werden: 

  

Eigenanteil Stadt Lübtheen                           72.059,33 € 



beantragte Zuwenung nach ILER (65 %)   133.824,46 € 

Gesamtsumme:                                           205.883,79 € 

  

Die finanziellen Mittel für das Bauvorhaben werden in den Haushalt für das Haushaltsjahr 2024 aufgenommen. 

  

Finanzielle Auswirkungen: 
  

GESAMTKOSTEN AUFWAND/AUSZAHLUNG IM 
LFD. HH-JAHR 

AUFWAND/AUSZAHLUNG 
JÄHRL. 

ERTRAG/EINZAHLUNG 
JÄHRL. 

  205.883,79 € 00,00 € 00,00 € 00,00 € 

FINANZIERUNG DURCH          VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN 
Eigenmittel 00,00 € Im Ergebnishaushalt Ja / Nein 
Kreditaufnahme 00,00 € Im Finanzhaushalt Ja / Nein 
Förderung 00,00 € Über/außerplanm. Auf./Aus. Ja / Nein 
Erträge 00,00 € Genehmigung Ja / Nein 
Beiträge 00,00 € Produktsachkonto 00000-00 
  

Anlage/n 
Keine 
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